
BEKANNTMACHUNG

des Satzungsbeschlusses für den

Bebauungsplan,,Neumühle lll" mit integrierter Grünordnung
des Marktes Oberthulba, Gemeindeteil Oberthulba

Der Marktgemeinderat des Marktes Oberthutba hat mit Beschluss vom 17.09.2024 den Bebauungs-
plan ,,Neumühle lll" mit integrierter Grünordnung als Satzung beschtossen. Dieser Beschluss wird
hiermit gemäß 5 10 Abs. 3 des Baugesetzbuchs (BauGB) orlsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Be-

kanntmachung tritt der Bebauungsplan ,,Neumühle lll" mit integrierter Grünordnung in Kraft.

Jede Person kann den Bebauungsptan mit der Begründung sowie die zusammenfassende Erklärung,
über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffenttichkeits- und Behör-
denbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden, und aus wetchen Gründen der Plan

nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten
gewählt wurde, im Rathaus des Marktes Oberthulba, Kirchgasse 76,97723 Oberthutba, während der
a[lgemei nen Dienststunden

Montag: 08:00 - 12:00 Uhr, 14.00 - 16.00 Uhr

Dienstag: 08:00 - 12:00 Uhr
Mittwoch: 08:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag: 08:00 - 12:00 Uhr, 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr

ei nsehen und über deren I n halt Ausku nft vertangen.
Ergänzend wird gemäß 5 10a Abs. 2 BauGB der Bebauungsplan mit der Begründung und der zusam-
menfassenden Erklärung über die gemeindeeigene Homepage www.oberthulba.de sowie über das

zentrate lnternetlandesportaI für die Bauteitplanung Bayern, unter https://geoporta[.bay-
ern.de/bauleitptanungsportali zugänglich gemacht.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvor-

schriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des S 215 Abs. 1 BauGB wird hin-
gewiesen.

Unbeachtlich werden demnach

1. eine nach 5 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BaUGB beachttiche Vertetzung der dort bezeichneten
Verfah rens- u nd Formvorsch riften,

2. eine unter Berücksichtigung des I 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung derVorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsptans und,

3. nach S 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. nach 5 214 Abs. 2a BauGB im beschleunigten Verfahren beachtliche Fehler,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplans schriftlich gegen-

über dem Markt Oberthulba gettend gemacht worden sind; der Sachverhatt, der die Verletzung oder
den Mangel begründen so[[, ist darzulegen. Außerdem wird auf die Vorschriften des 5 44 Abs. 3 Satz

1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den

55 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteite, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach

Abtauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fättigkeit des An-

spruches herbeigefü h rt wi rd.

O be rth u I ba, den 14.17.2024/t , n4./b-, t I tIYl
.. d..... :....:......Y.....Y...Y.\.........

Mario Götz, 1. Bürgermeister


